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Bekanntmachung 
 

Bestimmung des Wahltages der Wahl des Integrationsgremiums 
der Stadt Wuppertal  

 
Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Wuppertal vom 18.11.2019 wird gemäß § 27 Absatz 12 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein‐Westfalen (GO NRW) in der Fassung der   
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), als Integrationsgremium in der Stadt     
Wuppertal ein Integrationsausschuss gebildet.  
 
Der Integrationsausschuss wird aus 15 direkt gewählten Vertreter*innen der Migrations-
bevölkerung und 10 vom Rat der Stadt bestellten Mitgliedern bestehen. 
 
Nach § 27 Absatz 2 Satz 3 GO NRW findet die Wahl des Integrationsausschusses am 
 

13. September 2020 
 
am Tag der Kommunalwahlen statt. 
 
 
Wuppertal, den 20. Dezember 2019 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
gez.  
 
Dr. Slawig 
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Bekanntmachung 
 

Wahl des Integrationsausschusses der Stadt Wuppertal  
am 13. September 2020 

 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

 
Gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO-NRW) 
sowie der Hauptsatzung der Stadt Wuppertal werden für die Dauer der Wahlperiode des 
Rates 15 Mitglieder als Vertreter*innen der Migrationsbevölkerung in den Integrationsaus-
schuss der Stadt Wuppertal direkt gewählte.     
 
Ich fordere hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Integrationsaus-
schuss für die Stadt Wuppertal auf. Auf die Bestimmungen in § 27 GO NRW und den §§ 2, 5 
und 9 bis 13, 24 bis 27, 30, 34 bis 46, 47 und 48 des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG) 
sowie den entsprechend anwendbaren Regelungen der Kommunalwahlordnung NRW 
(KWahlO), in der jeweils gültigen Fassung, weise ich hin. Insbesondere bitte ich die Wahlord-
nung für die Wahl des Integrationsgremiums der Stadt Wuppertal zu beachten.  
 

I. Wahlberechtigt ist, wer  
 
1) nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 

2) eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 

3) die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat oder 

4) die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeits-

gesetzes erworben hat. 

Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 

1) 16 Jahre alt sein, 

2) sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 

3) mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl in der Stadt Wuppertal ihre 

Hauptwohnung haben.  

 

Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 

hat. Wahlberechtigte, die nicht in dem Wählerverzeichnis eingetragen sind, sowie Wahl-

berechtigte Personen nach Absatz I. Nr. 3) und 4), können sich bis zum zwölften Tag 

(01.09.2020)  vor der Wahl in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. Sie haben den 

Nachweis über ihre Wahlberechtigung zu führen. 

 
II. Nicht wahlberechtigt sind Ausländer 

1) auf die das Aufenthaltsgesetz nach § 1 Absatz 2, Nummer 2 und 3 keine Anwendung  
findet oder  

2) die Asylbewerber sind. 
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III. Wählbar sind alle Wahlberechtigte sowie alle anderen Bürger*innen der Stadt Wuppertal, 
soweit sie 

1) am Wahltag 18 Jahre alt sind und 
2) mindestens seit drei Monaten vor der Wahl in der Stadt Wuppertal ihre Hauptwoh-

nung haben. 
3) Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruch in der Bundesrepublik 

Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt. 

 
IV. Wahlvorschläge   

 
1) Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlberechtigten oder Bürger*innen (Lis-

tenwahlvorschläge) oder einzelnen Wahlberechtigten sowie Bürger*innen (Einzel-
bewerber) eingereicht werden.  

2) Ist die Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlpe-
riode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung vertreten, so kann sie 
Wahlvorschläge nur einreichen, wenn diese von 20 Wahlberechtigten persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sind (Unterstützungsunterschriften); dies gilt auch für 
Wahlvorschläge von Einzelbewerber(n)*innen, es sei denn, dass sie in der zu wählen-
den Vertretung einen Sitz auf Grund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie als Ein-
zelbewerber*in benannt waren, und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeich-
net ist.  

3) Als Wahlbewerber kann jede/r Wahlberechtigte sowie jede/r Bürger*in der Stadt 
Wuppertal benannt werden, sofern er/sie seine/ihre Zustimmung schriftlich erteilt 
hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 

4) Für die Wahlvorschläge nach Listen und die Einzelbewerber können Stellvertreter  
benannt werden. 

5) Bei Listenwahlvorschlägen bestimmt sich die Reihenfolge der Stellvertretung in ent-
sprechender Anwendung des § 45 Absatz 1 des KWahlG, so dass an die Stelle des/der 
verhinderten gewählten Bewerber(s)*in der/die für ihn/sie auf der Liste aufgestellte 
Ersatzbewerber*in tritt, falls ein/e solche/r nicht benannt ist bzw. diese/r auch ver-
hindert ist, der/die Listennächste tritt. In Wahlvorschlägen von Einzelbewer-
ber(n)*innen kann ein/e Stellvertreter*in benannt werden, welche/r den/die Bewer-
ber*in im Falle seiner/ihrer Wahl vertreten und im Falle seines/ihres Ausscheidens 
ersetzen kann.  

6) Jeder Listenwahlvorschlag muss von der Leitung der den Wahlvorschlag einreichen-
den Gruppe unterzeichnet sein und den Nachweis enthalten, dass sie einen nach 
demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand besitzt und die Benennung und 
Aufstellung der Bewerber nach demokratischen Grundsätzen erfolgt ist. Eine Ausfer-
tigung der Niederschrift über die Versammlung zur Aufstellung der Bewerber*innen 
ist dem Wahlvorschlag beizufügen. 

7) Der Wahlvorschlag muss Vor‐ und Familiennamen, die Staatsangehörigkeit(en), das 
Geburtsdatum und den Geburtsort, den Beruf oder Stand und die Anschrift der 
Hauptwohnung, E-Mail-Adresse oder Postfach (Hauptwohnung) der Wahlbewerber 
enthalten. Sofern Stellvertreter benannt werden, so sind diese ebenfalls mit den An-
gaben nach Satz 1 aufzuführen.  
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8) Jeder Wahlvorschlag muss als “Listenwahlvorschlag" oder als “Einzelbewerber*in" 
gekennzeichnet und mit einer Bezeichnung des Wahlvorschlages versehen sein. Fehlt 
diese, tritt ersatzweise der Name des/der ersten Bewerber(s)*in an die Stelle der 
Wahlvorschlagsbezeichnung.  

9) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Ver-
trauensperson bezeichnet sein. 

10) Für die Wahlvorschläge sind Formblätter zu verwenden, die der/die Wahlleiter*in be-
reithält. 

11) Ein gemeinsamer Wahlvorschlag mehrerer Wählergruppen muss von den für das 
Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten Wählergruppen unterzeichnet 
sein und soll anschließend von allen Trägern des Wahlvorschlags gemeinsam einge-
reicht werden. Jeder Träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags soll eine Vertrau-
ensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson benennen. Die Zurücknahme 
oder Änderung eines gemeinsamen Wahlvorschlags setzt eine gemeinsame schriftli-
che Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson al-
ler Wahlvorschlagsträger voraus. Erklären die Vertrauensperson und die stellvertre-
tende Vertrauensperson nur eines der beteiligten Träger vor der Entscheidung über 
die Zulassung die Rücknahme des Wahlvorschlags, bleibt dieser als Wahlvorschlag 
der übrigen Träger oder des anderen Trägers erhalten. 

12) Für  die  Wahlvorschläge  und die Unterstützungsunterschriften sind  die  Formblätter  
zu  verwenden, die der Wahlleiter (Wahlbehörde) bereithält. Der Wahlvorschlag ist in 
Block- oder Maschinenschrift in lateinischen Buchstaben abzufassen. 

 
Wahlvorschläge sind bis zum 16. Juli 2020, 18.00 Uhr (59. Tag vor der Wahl), in der Dienst-
stelle des Wahlleiters der Stadt Wuppertal, Ressort 101.31 (Wahlbehörde), Rathaus, Johan-
nes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, Zimmer C-206 einzureichen.  
 
Es wird empfohlen, die Wahlvorschläge so rechtzeitig einzureichen, dass mögliche Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch vorher beseitigt werden können.  
 
Der Wahlleiter prüft die Wahlvorschläge und legt sie dem Wahlausschuss zur Entscheidung 
vor. Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 47. Tage vor der Wahl über die Zulassung 
der Wahlvorschläge. Für die Zurückweisung von Wahlvorschlägen gilt § 18 Abs. 3 S. 2 des 
KWahlG. 
 
Die zugelassenen Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter mit den in Absatz IV. Nr. 7)       
genannten Merkmalen, jedoch ohne Tag und Monat der Geburt, bekannt gemacht.  
 
Wuppertal, den  20. Dezember 2019 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
gez.  
 
Dr. Slawig 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Constantin Caldarar) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-388 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Constantin Caldarar 
 Hünefeldstraße 63,42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 25.11.2019, 060316632 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Schleif 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Christian Liggieri) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, 403.21, Zimmer: D-2017 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Christian Liggieri  
 Gutenbergstr. 25, 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.10.2019, 403.21- 04648689 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Ehehalt 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Kutbettin Durudeniz) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, 403.21, Zimmer: D-217 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Kutbettin Durudeniz 
 Karlstr. 56, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.12.2019, 403.21- 04019337 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Ehehalt 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Mohammed Ebrahimi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Mohammed Ebrahimi 
 Talstraße 26a,42551 Velbert 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 03.12.2019, 060316950 SB 66 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Francesca D`Izza) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt - Ressort 204.41, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer: 403 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Francesca D`Izza 
 Talstr. 72, 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.12.2019 - 208.4103-829152 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Roos 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Hamadi Jegna)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Hamadi Jegna 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:12.12.19 304.52 – 21400045130 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Arkadiusz Filipiak)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Arkadiusz Filipiak 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:20.12.19 304.52 – 21400045478 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Adam Mazurek)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Adam Mazurek 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:20.12.19 304.52 – 21400045197 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Rafal Andrzej Pakulski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Rafal Andrzej Pakulski 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:20.12.19 304.52 – 21400045221  21400045502 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Moritz Garcia Reuss) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-388 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Moritz Garcia Reuss 
 Landwehrstr 7,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 05.12.2019, 003197754 SB 94 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Mohammed Ebadulla GAZI) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 204 Zuwanderung und Integration, Ausländerbehörde, Zimmer: 429 
 Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr  Mohammed Ebadulla GAZI      
 Deweerthstr. 51, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.12.2019, 204.42-303049 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Käsbach 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Krenar MERKO) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 204 Zuwanderung und Integration, Ausländerbehörde, Zimmer: 429 
 Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr  Krenar MERKO      
 Nützenberger Str. 213, 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.12.2019, 204.42-303027 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Käsbach 

Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 19 von 26



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Samir ASCERIC) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 204 Zuwanderung und Integration, Ausländerbehörde, Zimmer: 426 
 Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr  Samir ASCERIC     
 Görlitzer Str. 18, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.12.2019, 204.43 - 91075 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Käsbach 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Oliver Oberbossel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer: 106 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertak 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Oliver Oberbossel  
 Oberstr. 38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.12.2019, 39148BG0508919 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Eker 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Hr. Damir Dekic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter 865.46, Leistungsgewährung, Zimmer: 212 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Damir Dekic Friedrich-Engels-Allee 156a, 42285 Wuppertal 
      ,       
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.12.2019, 3.246.5.46.55.5768.5 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Fels 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Muarem Adilov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, JBC.46, Zimmer: 233 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Muarem Adilov 
 Ritterstr. 76, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.12.2019, 39148BG0735868 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Meyer 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Firma Vespasian I Real Estate UG) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.23, Zimmer: D-220 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Firma Vespasian IReal Estate UG 
 Rathenaustr. 37, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 22.11.2019,  403.23 60277829 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Gante 
  

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Kai Wagner) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Kai Wagner 
 Gathe 83,42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 12.12.2019, 003211258 SB 73 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Vandrey 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Matteo Boller) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Matteo Boller 
 Waldhausener Straße 61,41061 Mönchengladbach 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 27.11.2019, 011717798 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Christoph Junk  42107  Wuppertal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Christoph Junk 
 Oberstr. 38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 14.11.2019, 39148BG0707961 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Dennis Fischer) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Dennis Fischer 
 Hagener Str. 305, 58285 Gevelsberg 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 11.12.2019, W-BT710/GB 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Irle 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Rafal Andrzej Pakulski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Rafal Andrzej Pakulski 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:20.12.19 304.52 – 21400047458 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Cireasa Mlian)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Cireasa Mlian 
 Heckinghauser Str. 60, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:12.12.19 304.52 – 21400044711  21400044703 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 02.01.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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